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1. Wie hoch war der Krankenstand in den Sozialzentren im Jahr 2021 und wie hoch ist der 
aktuelle Krankenstand? Ich bitte hier um Darstellung des monatlichen Verlaufs für beide 
Jahre. 

 
Die krankheitsbedingten Ausfalltage pro Sozialzentrum und Monat stellen sich im Zeitraum 
Januar 2021 bis Oktober 2022 wie folgt dar: 

 

 
 

 
 
Legende:  51.31 = Sozialzentrum Nord – Lübecker Straße 
  51.32 = Sozialzentrum Mitte – Katzensprung 
  51.33 = Sozialzentrum Süd – W.-Höpfner-Ring 
  51.34 = Sozialzentrum Südost – B.-Brecht-Straße 

 
 

 
 

2. Wie wirkt sich der aktuelle Krankenstand auf die Einhaltung des Kinderschutzes in 
Magdeburg aus? Welche konkreten Probleme bestehen? Bitte auflisten. 

 
Die Absicherung des Kinderschutzes erfolgt insbesondere über das Personal im regulären 
Dienstgeschäft des Allgemeinen Sozialen Dienstes der Sozialzentren (ASD) sowie dem 



 2 

Krisendienst des Jugendamtes zzgl. der Mitarbeitenden der Rufbereitschaft. Dabei kann der 
Krisendienst aufgrund der seit einiger Zeit wieder vermehrt zu betreuenden unbegleiteten 
minderjähriger Ausländer*innen – umA – aktuell nur eingeschränkt für seine eigentlichen 
Aufgaben eingesetzt werden. 
 
Ausfälle aufgrund von Krankheit können konkret folgende Probleme bei der Absicherung des 
Kinderschutzes verursachen: 
 

 vorrangige Konzentration auf die Bearbeitung krisenhafter Situationen; 

 längere Reaktionszeiten bei „nicht akuten“ Problemlagen, u. U. weniger Hausbesuche; 

 andere Aufgaben und Leistungen können nur u. U. eingeschränkt wahrgenommen 
werden; 

 Abordnungen / Übernahme von zusätzlichen Aufgaben sind kaum bzw. nicht möglich; 

 mögliche Verzögerungen bei der Bearbeitung von Post, E-Mail und Beratungsanfragen; 

 telefonische Erreichbarkeit der Sozialzentren ist unter Umständen eingeschränkt; 
 Mehrbelastung der anwesenden („gesunden“) Mitarbeitenden. 

 
 
 

3. Welche Maßnahmen werden seitens der Verwaltung ergriffen, um den Kinderschutz 
zu gewährleisten? 

 
Für Sozialarbeitende im Krankenstand greift grundsätzlich die entsprechende interne 
Vertretungsregelung, damit der Kinderschutz auch in Abwesenheitsfällen gesichert ist. In diesem 
Fall erfolgt eine Priorisierung der einzelnen Arbeitsaufgaben. Bei der Vorhaltung weniger 
prioritärer Aufgaben der Jugendhilfe gemäß §§ 16, 17 und 18 SGB VIII kann es ggf. zu 
Einschränkungen kommen, wie z. B.: 
 

 Reduzierung der Beratungsgespräche von bislang 6 auf derzeitig 3 Termine bei 
Umgangsfragen; 

 vorrangig telefonische Beratung bei Trennung oder Scheidung; 

 u. U. erhöhte Wartezeiten bei Terminvergaben; 

 Hilfeplangespräche werden u. U. verschoben, sofern diese personell nicht abzusichern 
sind. 

 
Die Absicherung des Kinderschutzes hat in der Rangfolge der Arbeitsplatzprozesse grundsätzlich 
Priorität. Gefährdungsmeldungen gem.  § 8a SGB VIII wird auch in Situationen 
krankheitsbedingten Ausfalls bei der Bearbeitung  Vorrang eingeräumt. Ebenso wird auch die 
Begleitung von familiengerichtlichen Verfahren gem. § 50 SGB VIII sowie die 
Rechnungsbearbeitung weitestgehend gewährleistet. 
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